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Übersicht über die geplanten Änderungspunkte und Plannummern 

 
Im Zuge gegenständlichen Verfahrens sind folgende Abänderungen des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden geplant: 
 

Änd.
Nr. 

Plan 
Nr. 

Bereich KG / Gst. Nr. Geplante Änderung 

B01 01 Am Fischertor 7 KG Baden /  137/2 Abänderung von Bebauungs-
bestimmungen (Bebauungshöhe) 

B02 02 Wassergasse 28-34 KG Baden / 337, 394/24, 
.397, .398, .399 und 
.400 

Abänderung von Bebauungs-
bestimmungen (Bebauungshöhe) 

B03 02 Bahngasse 11-17 KG Baden / .251, .252, 
156/1, 160/1, 160/3 
und 162 

Abänderung von Bebauungs-
bestimmungen (Bebauungshöhe) 

B04 03 Erzherzog Rainer-
Ring 9 

KG Baden / 372 Streichen von Bebauungs-
bestimmungen 

B05 03 Hauptplatz 19 KG Baden / .346 und 
.347 

Streichen von Bebauungs-
bestimmungen, Abänderung von 
Schutzzonen; Kenntlichmachung 
denkmalgeschützter Gebäude 

B06 05 Biondekgasse 2 / 
Erzherzog Wilhelm-
Ring 34 

KG Baden / 479 Streichen von Bebauungs-
bestimmungen, Abänderung von 
Schutzzonen; Kenntlichmachung 
denkmalgeschützter Gebäude 

B07 06 Waltersdorfer Straße 
36 

KG Leesdorf / .227/1 Streichen von Bebauungs-
bestimmungen, Abänderung von 
Schutzzonen; Kenntlichmachung 
denkmalgeschützter Gebäude 

B08 04 Ehemalige Martinek-
Kaserne 

KG Rauhenstein / 202/1 Abänderung von Bebauungs-
bestimmungen (Bebauungshöhe); 
Abänderung von Baufluchtlinien 

B09 03 Rathausgasse 12 KG Baden / 1 Streichen von Bebauungs-
bestimmungen, Abänderung von 
Schutzzonen; Kenntlichmachung 
denkmalgeschützter Gebäude 

B10 07 Franz Schwabl-Gasse 
4-8 / Biondekgasse 
39 und 43 

KG Leesdorf / 143/12 
und 145/9 

Abänderung von Bebauungs-
bestimmungen (Bebauungsdichte) 

  



Stadtgemeinde Baden  Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes 

raum und plan |  August 2025  Seite | 5 

B11 08 Pötschnergasse 15 KG Rauhenstein / 
162/80 

!ōŅƴŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŜǊŜƛŎƘŜƴ 
ǎŜƛǘƭƛŎƘŜǊ ƻŘŜǊ ƘƛƴǘŜǊŜǊ .ŀǳǿƛŎƘŜά 

B12 Leg. Legende zum 
Bebauungsplan 

Gesamtes 
Gemeindegebiet 

Abänderung der Bestimmungen über 
die höchstzulässige Gebäudehöhe 

 
In den folgenden Abschnitten werden die vorgesehenen Änderungspunkte näher erläutert: 
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1. Erläuterung der geplanten Änderungspunkte 

 

1.1. αAm Fischertor 7ά (B01) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 
KG Baden: Gst. Nr. 137/2 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 

¶ Abänderung von Bebauungsbestimmungen (Bebauungshöhe) 

 

1.1.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Der betreffende Bereich liegt im historischen Zentrum der Stadtgemeinde Baden unweit der 
Wassergasse. An der Adresse α!Ƴ CƛǎŎƘŜǊǘƻǊ тά befindet sich ein mehrgeschoßiges Wohn-
haus. Die Umgebung ist von zwei- und vereinzelt mehrgeschoßigen Wohnhäusern aus unter-
schiedlichen Bauepochen geprägt. Schräg gegenüber des betreffenden Grundstücks befindet 
sich eine Zufahrt zum Parkplatz der Volksbank. 

Der aktuell rechtsgültige Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Baden sieht für den 
Bereich der Adresse Am Fischertor 7 (Grundstück Nr. 137/2), KG Baden, die Widmung 
α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebietά ǾƻǊΦ 

5ŜǊ ǊŜŎƘǘǎƎǸƭǘƛƎŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ ǎƛŜƘǘ ŘƛŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ α60% Bebauungsdichte, 
eine αgeschlosseneά .ŜōŀǳǳƴƎǎǿŜƛǎŜ ǳƴŘ .ŀǳƪƭŀǎǎŜ αIV,Vά ǾƻǊ. Der Bereich liegt innerhalb 
ŜƛƴŜǊ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ α½пκ.!κ730ά όαOrtsbildzoneά). 

1.1.2. Änderungsanlass 

Gemäß § 35 NÖ ROG 2014 (i. d. g. F.) hat die Stadtgemeinde Baden im Dezember2023 eine 
Bausperre erlassen, um im Gebiet der KG Baden die verordneten Bauklassen bzw. 
Gebäudehöhen ab Bauklasse II (bzw. über 8 Meter) systematisch hinsichtlich der Erhaltung 
siedlungstypischer Bebauungsstrukturen zu überprüfen1.  

Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund der niedrigeren nordseitig gelegenen 
Grundstücksteile soll der Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden im Bereich des 
Grundstücks Nr. 137/2, KG Baden, dahingehend abgeändert werden, als dass im hinteren 
Grundstücksbereich die Bebauungsbestimmungen in Bezug auf die maximal zulässige 
Bebauungshöhe von derzeit Bauklasse αL±Σ±ά ŀǳŦ eine höchstzulässige Gebäudehöhe von αмр 
aŜǘŜǊά ŀōƎŜŅƴŘŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ. Dies berücksichtig zum einen die Höhe des Baubestandes von 15 
Meter und lässt zum anderen angesichts der im Umgebungsbereich vorzufindenden 
durchwegs niedrigeren Bebauungsstrukturen keine weiteren Aufstockungen zu.  

 
1 s. Verordnung der SG Baden, angeschlagen am 20.12.2023 
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1.1.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern abgeändert 
werden, als dass gemäß der generellen Zielsetzung, die für Baden siedlungstypischen 
Bebauungsstrukturen grundsätzlich zu erhalten, die festgelegte Bebauungshöhe von derzeit 
αBauklasse IV, Vά für einen Teilbereich des Grundstücks Nr. 137/2, KG Baden, auf eine künftige 
höchstzulässige Gebäudehöhe von α15 Meterά ŀōƎŜŅƴŘŜǊǘ ǿƛǊŘ. 

1.1.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.1.4.1: 5ŜǊ .ŜǊŜƛŎƘ α!Ƴ CƛǎŎƘŜǊǘƻǊ тά .ƭƛŎƪ wƛŎƘǘǳƴƎ hǎǘŜƴ 

 

Abbildung 1.1.4.2: 5ŜǊ .ŜǊŜƛŎƘ α!Ƴ CƛǎŎƘŜǊǘƻǊ тά .ƭƛŎƪ wƛŎƘǘǳƴƎ ²ŜǎǘŜƴ 
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Abbildung 1.1.4.3: Orthofoto des Bereiches an der Adresse Am Fischertor 7 

 

Abbildung 1.1.4.4: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.2. αWassergasse 28-34ά (B02) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Baden / 337, 394/24, .397, .398, .399 und .400 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 

¶ Abänderung von Bebauungsbestimmungen (Bebauungshöhe) 

 

 

1.2.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Der betreffende Bereich liegt in der Unteren Wassergasse im Südosten des historischen 
Zentrums von Baden und ist von ein- bis zweigeschoßigen Gebäuden, die zum Teil aus dem 
19. Jahrhundert stammen ς geprägt. Die Erdgeschoßzonen werden gewerblich oder 
gastronomisch genutzt, in den oberen Geschoßen befinden sich derzeit Büro- und 
Wohnflächen. 

Der Flächenwidmungsplan sieht für den betreffenden Bereich die Widmungskategorie 
α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet ς G2 ς ƳŀȄƛƳŀƭ с ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά ǾƻǊ. Der rechtsgültige Bebauungsplan 
sieht für den betreffenden Bereich die BebauungsōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ α50҈ά .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜΣ die 
αƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴŜά .ŜōŀǳǳƴƎǎǿŜƛǎŜ ǳƴŘ eine höchstȊǳƭŅǎǎƛƎŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎƘǀƘŜ Ǿƻƴ αт-мм aŜǘŜǊά 
vor. DǊǳƴŘǎǘǸŎƪ bǊΦ Φофт ƭƛŜƎǘ ƛƴ ŘŜǊ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ αt3κ½нκ.!κуттά όα½ŜƴǘǊǳƳǎȊƻƴŜ ς städtischer 
.ŜǊŜƛŎƘ κ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ Ƴƛǘ ǎŎƘǳǘȊǿǸǊŘƛƎŜƴ hōƧŜƪǘŜƴάύΦ 5ƛŜ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜ bǊΦ ΦофуΣ Φофф ǳƴŘ Φплл 
ƭƛŜƎŜƴ ƛƴ ŘŜǊ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ ŘŜǊ YŀǘŜƎƻǊƛŜ αtκ½пκ.!κутрά όαhǊǘǎōƛƭŘȊƻƴŜάύΦ  

1.2.2. Änderungsanlass 

Gemäß § 35 NÖ ROG 2014 idgF hat die Stadtgemeinde Baden im Dezember2023 eine 
Bausperre erlassen, um im Gebiet der KG Baden die verordneten Bauklassen bzw. 
Gebäudehöhen ab Bauklasse II bzw. über 8 Meter systematisch hinsichtlich der Erhaltung 
siedlungstypischer Bebauungsstrukturen zu überprüfen4.  

Vor diesem Hintergrund soll der Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden im Bereich der 
Grundstücke Nr. .399 und .400 dahingehend abgeändert werden, als dass die Bebauungs-
ōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ƛƴ .ŜȊǳƎ ŀǳŦ ŘƛŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎƘǀƘŜ Ǿƻƴ ŘŜǊȊŜƛǘ α7 ōƛǎ мм aŜǘŜǊά 
bestandsorientiert auf eine höchstzulässige Gebäudehöhe, gleichzeitig höchster Punkt des 
Daches von αу aŜǘŜǊά ŀōƎŜŅƴŘŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ LƳ .ŜǊŜƛŎƘ Ǿƻƴ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪ bǊΦ Φофу ǳƴŘ bǊΦ Φофт 
soll die maximal zulässige Bebauungshöhe von α7 bis 11 Meterά auf 9 Meter reduziert werden.  

 
2 5ŜǊ ½ǳǎŀǘȊ αDά ǎŎƘƭƛŜǖǘ ŦǸǊ .ŜǊŜƛŎƘŜ ŘŜǊ 9ǊŘƎŜǎŎƘƻǖȊƻƴŜ ōŜǎǘƛƳƳǘŜ bǳǘȊǳƴƎŜƴ ǿƛŜ ²ƻƘƴŜƴΣ {ǘŜƭƭǇƭŅǘȊŜΣ 
Lagerräume, Müll- und Technikräume aus.  
3 5ƛŜ YŜƴƴȊŜƛŎƘƴǳƴƎ αtά ǎǘŜƘǘ ŦǸǊ ŘƛŜ ¦b9{/h-Property-Zone. 
4 s. Verordnung der Stadtgemeinde Baden, angeschlagen am 20.12.2023 
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Mit der geplanten Höhenfestlegung wird auch den Ergebnissen einer kommissionellen 
Schutzzonenbeurteilung5 entsprochen, wonach die angestrebte Höhenentwicklung als 
α9ƴǎŜƳōƭŜǾŜǊǘǊŅƎƭƛŎƘά ŜƛƴƎŜǎǘǳŦǘ ǿǳǊŘŜΦ 

1.2.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern abgeändert 
werden, als dass gemäß der generellen Zielsetzung, die für Baden siedlungstypischen 
Bebauungsstrukturen grundsätzlich zu erhalten, im Bereich der Adressen Wassergasse 28 bis 
34 die höchstzulässigen Bebauungshöhen von α7 bis 11 Meterά auf eine höchstzulässige 
Gebäudehöhe, gleichzeitig höchster Punkt des Daches von α8 aŜǘŜǊά bzw. eine 
höchstzulässige Gebäudehöhe von α9 Meterά angepasst werden. 

1.2.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.2.4.1: Die Wassergasse Blick Richtung Norden 

 

Abbildung 1.2.4.2: Die Wassergasse Blick Richtung Süden 

 

 
5 Schutzzonenbeurteilung Wassergasse 28 
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Abbildungen 1.2.4.3: Orthofoto des Bereiches in der Wassergasse 

 

Abbildung 1.2.4.4: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.3. αBahngasse 11-17ά (B03) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Baden / .251, .252, 156/1, 160/1, 160/3 und 162 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 

¶ Abänderung von Bebauungsbestimmungen (Bebauungshöhe) 

 

 

1.3.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Die Bahngasse befindet sich südöstlich des historischen Stadtkerns und verbindet die Wasser-
gasse mit dem Conrad von Hötzendorf-Platz. Der Umgebungsbereich ist von ein- bis 
zweigeschoßigen Häusern ς teilweise aus dem 19. Jahrhundert stammend ς mit überwiegend 
gewerblicher Nutzung in der Erdgeschoßzone geprägt.  

Der Flächenwidmungsplan sieht für den Bereich der Grundstücke Bahngasse 11-17 die 
Widmung α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ǳǎŀǘȊ αƳŀȄƛƳŀƭ с ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά ōȊǿΦ αƳŀȄƛƳŀƭ 
мн ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά ǾƻǊ. 

Im derzeit gültigen Bebauungsplan ist eine Schutzzone όα½ŜƴǘǊǳƳǎȊƻƴŜ ς ǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜǊ .ŜǊŜƛŎƘάύ 
ŘŜǊ YŀǘŜƎƻǊƛŜ п όαhǊǘǎōƛƭŘȊƻƴŜάύ ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ Außerdem gelten die Bebauungs-
ōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ αрл҈ .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜάΣ ŜƛƴŜ αƻŦŦŜƴŜΣ ƎŜƪǳǇǇŜƭǘŜά ōȊǿΦ ŦǸǊ ŘƛŜ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ 
.ŀƘƴǎǘǊŀǖŜ ǎƛǘǳƛŜǊǘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜ αƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴŜά .ŜōŀǳǳƴƎǎǿŜƛǎŜ ǎƻǿƛŜ αс ōƛǎ ф aŜǘŜǊά 
maximal zulässige Bebauungshöhe. 

1.3.2. Änderungsanlass 

Gemäß § 35 NÖ ROG 2014 (i. d. g. F.) hat die Stadtgemeinde Baden im Dezember 2023 eine 
Bausperre erlassen, um im Gebiet der KG Baden die verordneten Bauklassen bzw. Gebäude-
höhen ab Bauklasse II bzw. über 8 Meter systematisch hinsichtlich der Erhaltung 
siedlungstypischer Bebauungsstrukturen zu überprüfen6.  

Vor diesem Hintergrund soll der Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden im Bereich der 
Grundstücke Nr. .251, .252, 156/1, 160/1, 160/3 und 162 dahingehend abgeändert werden, 
als dass die Bebauungsbestimmungen in Bezug auf die maximal zulässige Bebauungshöhe 
bestandsorientiert Ǿƻƴ ŘŜǊȊŜƛǘ αс-ф aŜǘŜǊά ŀǳŦ eine höchstzulässige Gebäudehöhe, 
gleichzeitig höchster Punkt des Daches von αу aŜǘŜǊά ŀōƎŜŅƴŘŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ Mit dieser 
Festlegung bleibt der Ensemblecharakter mit ein- bzw. zweigeschoßiger Bebauung und 
traufständigem Steildach zum Straßenraum hin gewahrt, während rückwärtig die zulässige 
Gebäudehöhe auch mit Vollgeschoßen genutzt werden kann.  

 
6 s. Verordnung der Stadtgemeinde Baden, angeschlagen am 20.12.2023 
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1.3.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Demgemäß soll der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden insofern abge-
ändert werden, als dass im Bereich der Grundstücke Nr. .251, .252, 156/1, 160/1, 160/3 und 
162 die höchstzulässige .ŜōŀǳǳƴƎǎƘǀƘŜ Ǿƻƴ ŘŜǊȊŜƛǘ αс-ф aŜǘŜǊά ŀǳŦ eine höchstzulässige 
Gebäudehöhe, gleichzeitig höchster Punkt des Daches von αу aŜǘŜǊά ŀōƎŜŅƴŘŜǊǘ wird. 

1.3.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.3.4.1: Die Bahngasse Blick Richtung Osten 

 

Abbildung 1.3.4.2: Die Bahngasse Blick Richtung Westen 
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Abbildungen 1.3.4.3: Orthofoto des Bereiches in der Bahngasse 

 

Abbildung 1.3.4.4: Übersicht über die vorgesehenen Abänderungen des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.4. αErzherzog Rainer-Ring 9ά (B04) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Baden: Gst. Nr. 372 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Streichen von Bebauungsbestimmungen 
 

 

1.4.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Der gegenständliche Bereich befindet sich am nördlichen Rand des Brusattiplatzes bzw. des 
αDǊǸƴŜƴ aŀǊƪǘŜǎά ƛƳ ƘƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜƴ ½ŜƴǘǊǳƳ Ǿƻƴ .ŀŘŜƴΦ An der Adresse Erzherzog Rainer-Ring 
Nr. 9 befindet sich ein zweigeschoßiges Biedermeierhaus mit dekorierten Fassaden und einem 
ŘǊŜƛŀŎƘǎƛƎŜƴ .ŀƭƪƻƴΣ ŘŜǊ Ǿƻƴ CǊŀǳŜƴǎƪǳƭǇǘǳǊŜƴ όαYŀǊȅŀǘƛŘŜƴάύ ƎŜǊŀƘƳǘ ǿƛǊŘΦ  

LƳ CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎǎǇƭŀƴ ƛǎǘ ŘŜǊ .ŜǊŜƛŎƘ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet ς Dά Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ǳǎŀǘȊ 
αƳŀȄƛƳŀƭ мн ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴ ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ Der derzeit gültige Bebauungsplan weist für das 
ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜ hōƧŜƪǘ ŘƛŜ YŜƴƴǘƭƛŎƘƳŀŎƘǳƴƎ α5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊά ŀǳǎ ǳƴŘ sieht für den Bereich des 
betreffenden Grundstücks ŘƛŜ [ŀƎŜ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŜƛƴŜǊ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ α½мά (αZentrumszone 
städtischer Bereich ς Schutzzone mit Objekten unter Denkmalschutzά) sowie die 
.ŜōŀǳǳƴƎǎōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ α60҈ά .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜΣ αƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴŜά .ŜōŀǳǳƴƎǎǿŜƛǎŜ ǳƴŘ 
eine maximale Bebauungshöhe von 7 bis 11 Meter vor.  

1.4.2. Änderungsanlass 

Bei der geplanten Streichung der Bebauungsbestimmungen handelt es sich um eine 
nachträgliche Anpassung angesichts der Geltung der Bestimmungen des Denkmalsschutzes.  

1.4.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern abgeändert 
werden, als dass die bestehenden Bebauungsbestimmungen für das Grundstück Nr. 372, KG 
Baden, gestrichen werden.  
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1.4.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.4.4.1: Das Gebäude Erzherzog Rainer-Ring 9 

 

Abbildung 1.4.4.2: Der Erzherzog Rainer-Ring Blick Richtung Grüner Markt 
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Abbildung 1.4.4.3: Orthofoto des Bereiches am Erzherzog Rainer-Ring 

 

Abbildung 1.4.4.4: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.5. αHauptplatz 19ά (B05) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Baden: Gst. Nr. .346 und .347 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Streichen von Bebauungsbestimmungen 

¶ Abänderung von Schutzzonen 

¶ Kenntlichmachung von Bauwerken unter Denkmalschutz 
 

1.5.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Im Zentrum des historischen Stadtkerns von Baden befindet sich an der Adresse Hauptplatz 
19 ein dreigeschoßiges Mietwohnhaus das gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde. 
Im Erdgeschoß, das einen Glasvorbau aus den 1960er Jahren aufweist, befindet sich seit 
geraumer Zeit ein Kaffeehaus nach Wiener Vorbild (Café Central).  

LƳ CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎǎǇƭŀƴ ƛǎǘ ŘŜǊ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜ .ŜǊŜƛŎƘ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŘŜƴ 
½ǳǎŅǘȊŜƴ αDά ǳƴŘ αƳŀȄƛƳŀƭ мн ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ Der derzeit gültige 
Bebauungsplan sieht für den Bereich der betreffenden Grundstücke die Lage innerhalb einer 
{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ α½2ά όα{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ Ƴƛǘ schutzwürdigen Objektenάύ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ 
.ŜōŀǳǳƴƎǎōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ α80% Bebauungsdichteά, eine αƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴŜά .ŜōŀǳǳƴƎǎǿŜƛǎŜ 
und eine höchstzulässige .ŜōŀǳǳƴƎǎƘǀƘŜ Ǿƻƴ αс ōƛǎ ф aŜǘŜǊά vor.  

1.5.2. Änderungsanlass 

Mit Bescheid des Bundesdenkmalamtes vom 24.3.2025 wurde festgestellt, dass die Erhaltung 
des hōƧŜƪǘŜǎ α/ŀŦŞ /ŜƴǘǊŀƭά in Baden im Hinblick auf seine Außenerscheinung inklusive der 
Außenerscheinung der Veranda gemäß §§1 und 3 des Denkmalschutzgesetzes im Sinne einer 
Teilunterschutzstellung gemäß §1 Abs 7 leg cit im öffentlichen Interesse gelegen ist. 

Diese Teilunterschutzstellung soll nunmehr auch im Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden 
entsprechend berücksichtigt werden. 

1.5.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern abgeändert 
ǿŜǊŘŜƴΣ ŀƭǎ Řŀǎǎ ƻΦŀΦ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜ ƪǸƴŦǘƛƎ ƛƴ ŜƛƴŜ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ αtκ½мκ.!κ802ά όα{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ Ƴƛǘ 
hōƧŜƪǘŜƴ ǳƴǘŜǊ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊάύ ŜƛƴōŜȊƻƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜƴ DŜōŅǳŘŜ ŀƭǎ 
αDŜōŅǳŘŜ ǳƴǘŜǊ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊά ƪŜƴƴǘƭƛŎƘ ƎŜƳŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ .ŜǎǘŜƘŜƴŘŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎ-
bestimmungen sollen dabei gestrichen werden. 
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1.5.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.5.4.1: 5ŀǎ α/ŀŦŜ /ŜƴǘǊŀƭά ŀƴ ŘŜǊ !ŘǊŜǎǎŜ IŀǳǇǘǇƭŀǘȊ м9 

 

Abbildung 1.5.4.2: Perspektivische Ansicht der Situation am Hauptplatz 
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Abbildung 1.5.4.3: Orthofoto des Bereiches am Hauptplatz 

 

Abbildung 1.5.4.4: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.6. αBiondekgasse 2 / Erzherzog Wilhelm-Ring 34ά ό.л6) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Baden: Gst. Nr. 479 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Streichen von Bebauungsbestimmungen 

¶ Abänderung von Schutzzonen 

¶ Kenntlichmachung von Bauwerken unter Denkmalschutz 
 

1.6.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Das Grundstück Nr. 479 befindet sich im Osten des historischen Stadtzentrums von Baden an 
der Kreuzung von Erzherzog Wilhelm-Ring und Biondekgasse. Die Umgebung ist von Villen aus 
dem 19. Jahrhundert und dazugehörigen großzügigen Gärten geprägt. An der Adresse 
Erzherzog Wilhelm-Ring 34 befindet sich eine eingeschoßige Villa mit Ecktürmchen unter 
einem Glockendach όα±ƛƭƭŀ DŜǊƳŀƴƛŀά), die 1888 erbaut wurde.  

LƳ CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎǎǇƭŀƴ ƛǎǘ ŘŜǊ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜ .ŜǊŜƛŎƘ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά ƎŜǿƛŘƳŜǘΦ 
Der derzeit gültige Bebauungsplan sieht für den Bereich des betreffenden Grundstücks die 
[ŀƎŜ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŜƛƴŜǊ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ αtκ½нκ.!κ757ά όα{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ Ƴƛǘ ǎŎƘǳǘȊǿǸǊŘƛƎŜƴ hōƧŜƪǘŜƴάύ 
ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ α35҈ά .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜΣ ŜƛƴŜ αƻŦŦŜƴ ƻŘŜǊ ƎŜƪǳǇǇŜƭǘŜά 
Bebauungsweise und eine maximal zulässige Bebauungshöhe von 6 bis 8 Meter vor. Im 
ǀǎǘƭƛŎƘŜƴ ¢ŜƛƭōŜǊŜƛŎƘ ŘŜǎ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪǎ ƛǎǘ Ŝƛƴ .ŜǊŜƛŎƘ αǎŜƛǘƭƛŎƘŜǊΣ ƘƛƴǘŜǊŜǊ .ŀǳǿƛŎƘά Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ 
Abstand von 25 Meter zur vorderen Baufluchtlinie ausgewiesen. Entlang des Erzherzog 
Wilhelm-Rings und der Biondekgasse ist ein vorderer Bauwich mit einer Breite von 3 Meter 
zur Straßenfluchtlinie festgelegt. 

1.6.2. Änderungsanlass 

Mit Bescheid des Bundesdenkmalamtes vom 13.3.2025 wurde festgestellt, dass die Erhaltung 
der αVilla Germaniaά und ihrer straßenseitigen Einfriedung (Erzherzog Wilhelm-Ring 34 / 
Biondekgasse 2) gemäß den §§1 und 3 des Denkmalschutzgesetzes im öffentlichen Interesse 
gelegen ist. Diese Unterschutzstellung soll nunmehr auch im Bebauungsplan der 
Stadtgemeinde Baden entsprechend berücksichtigt werden. 

1.6.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern abgeändert 
werden, als dass das o.a. DǊǳƴŘǎǘǸŎƪ ƪǸƴŦǘƛƎ ƛƴ ŜƛƴŜ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ αtκ½мκ.!κ1157ά όα{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ 
Ƴƛǘ hōƧŜƪǘŜƴ ǳƴǘŜǊ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊάύ ŜƛƴōŜȊƻƎŜƴ wird und das betreffende Objekt als 
αDŜōŅǳŘŜ ǳƴǘŜǊ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊά ƪŜƴƴǘƭƛŎƘ ƎŜƳŀŎƘǘ wird. Bestehende Bebauungs-
bestimmungen sollen dabei gestrichen werden. 
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1.6.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.6.4.1: Das Gebäude Biondekgasse 2 / Erzherzog Wilhelm-Ring 34 

 

Abbildung 1.6.4.2: Ansicht des Grundstückes von Süden 
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Abbildung 1.6.4.3: Orthofoto des Bereiches am Erzherzog Wilhelm-Ring 

 

Abbildung 1.6.4.4: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.7. αWaltersdorfer Straße 36ά ό.л7) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Leesdorf: Gst. Nr. .277/1  
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Streichen von Bebauungsbestimmungen 

¶ Abänderung von Schutzzonen 

¶ Kenntlichmachung von Bauwerken unter Denkmalschutz 
 

1.7.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

5ŜǊ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜ .ŜǊŜƛŎƘ ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ ƛƴ ŘŜǊ YD [ŜŜǎŘƻǊŦ ƴŀƘŜ ŘŜǊ α¢ǊǳŘƻ-9ȄƴŜǊά-Brücke, die 
über die Schwechat führt. An der Adresse Waltersdorfer Straße 36 befindet sich die 1873 
erbaute wŜƳƛǎŜ ŘŜǊ α.ŀŘeƴŜǊ .ŀƘƴάΣ ōŜǎǘŜƘŜƴŘ ŀǳǎ ŜƛƴŜƳ ŘǊŜƛǎŎƘƛŦŦƛƎŜƴ IŀƭƭŜƴǘŜƛƭ όǎŀƳǘ 
gepflastertem Vorplatz mit Schienenanlage) sowie einem einschiffigen Hallenteil an der 
Waltersdorfer Straße.  

LƳ CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎǎǇƭŀƴ ƛǎǘ ŘŜǊ .ŜǊŜƛŎƘ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ǳǎŀǘȊ αL7ά 
ausgewiesen. Der derzeit gültige Bebauungsplan sieht für den Bereich des betreffenden 
GrundǎǘǸŎƪǎ ŘƛŜ [ŀƎŜ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŜƛƴŜǊ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ αW2/LE/1137ά όαvorstädtische Zone / 
Wohngebietszoneά / α{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ Ƴƛǘ ǎŎƘǳǘȊǿǸǊŘƛƎŜƴ hōƧŜƪǘŜƴάύ ǾƻǊΦ  

1.7.2. Änderungsanlass 

Mit Bescheid des Bundesdenkmalamtes vom 17.5.2024 wurde festgestellt, dass die Erhaltung 
der Anlage Remise Badener Bahn, bestehend aus dem dreischiffigen Hallenteil samt 
gepflasterten Vorplatz mit Schienenanlage sowie dem einschiffigen Hallenteil an der 
²ŀƭǘŜǊǎŘƻǊŦŜǊ {ǘǊŀǖŜ Ƴƛǘ !ǳǎƴŀƘƳŜ ŘŜǎ IŀƭƭŜƴǘŜƛƭǎ α²ŜǊƪǎǘŅǘǘŜά ǳƴŘ ŘŜƳ ƘƻŦǎŜƛǘƛƎŜƴ 
Gebäudeteil gemäß §§1 und 3 des Denkmalschutzgesetzes im Sinne einer Teil-
unterschutzstellung gemäß §1 Abs 8 leg cit im öffentlichen Interesse gelegen ist. 

Diese Teilunterschutzstellung soll nunmehr auch im Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden 
entsprechend berücksichtigt werden. 

1.7.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern abgeändert 
werden, als dass o. a. Grundstück künftig in eine Schutzzone α²мκ[9κммотά όα{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ Ƴƛǘ 
hōƧŜƪǘŜƴ ǳƴǘŜǊ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊάύ einbezogen wird und die betreffenden Gebäude als 
αDŜōŅǳŘŜ ǳƴǘŜǊ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊά ƪŜƴƴǘƭƛŎƘ ƎŜƳŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ  

 
7 5ŜǊ ½ǳǎŀǘȊ αLά bezieht sich auf eine Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten für Betriebsgebiete in Bezug 
auf nicht-ǎǘŀƴŘƻǊǘŀŘŅǉǳŀǘŜ bǳǘȊǳƴƎŜƴ ǿƛŜ α[ŀƎŜǊǳƴƎΣ YC½-!ōǎǘŜƭƭŦƭŅŎƘŜƴΣ [ƻƎƛǎǘƛƪά  
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Für den östlich gelegenen Teilbereich des Grundstücks Nr. .227/1 soll eine Schutzzone der 
YŀǘŜƎƻǊƛŜ α²пά όαhǊǘǎōƛƭŘȊƻƴŜάύ ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴ werden. 

1.7.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.7.4.1: Bestehendes Gebäude unter Denkmalschutz Waltersdorfer Straße 36 

 

Abbildung 1.7.4.2: Südlicher Bereich des Gebäudekomplexes 
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Abbildung 1.7.4.3: Orthofoto des Bereiches in der Waltersdorfer Straße 

 

Abbildung 1.7.4.4: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.8. αEhemalige Martinek-Kaserneά ό.л8) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Rauhenstein: Gst. Nr. 202/1 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Abänderung von Bebauungsbestimmungen (Bebauungshöhe) 

¶ Abänderung von Baufluchtlinien 
 

1.8.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Das betreffende Grundstück Nr. 202/1 befindet sich am Areal der ehemaligen Martinek-
Kaserne an der südlichen Grenze des Gemeindegebietes. Die zweigeschoßigen ς im Rechten 
Winkel zueinander stehenden und mit Satteldächern ausgestatteten ς Trakte stehen unter 
Denkmalschutz. Der betreffende Bereich soll künftig für die Nutzung durch eine Sonder-
krankenanstalt entwickelt werden. 

Das Areal ƛǎǘ ƛƳ CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎǎǇƭŀƴ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet ς {ƻƴŘŜǊƪǊŀƴƪŜƴŀƴǎǘŀƭǘά 
gewidmet. Rund um die Bestandsbebauung ist ein Grüngürtel ausgewiesen, der den Zweck 
eines αLƳƳƛǎǎƛƻƴǎǎŎƘǳǘȊesά verfolgt. 

Der derzeit gültige Bebauungsplan weist für den betreffenden Bereich die Schutzzonen-
ƪŀǘŜƎƻǊƛŜ ²п όαǾƻǊǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜ ½ƻƴŜƴ κ ²ƻƘƴǎƛŜŘƭǳƴƎǎƎŜōƛŜǘŜά; αOrtsbildzoneά) aus. Entlang 
der westlichen, nordöstlichen und östlichen Gebäudefronten verläuft ein 10 Meter tiefer 
αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά Ƴƛǘ ŘŜǊ Cǳƴƪǘƛƻƴ αLƳƳƛǎǎƛƻƴǎǎŎƘǳǘȊά. Darüber hinaus verläuft im 
Westen eine Baufluchtlinie mit einem Bauwich von 13 Meter. Entlang der nordöstlichen 
Bebauungskante ist eine Baufluchtlinie mit einem Bauwich von 19 Meter ausgewiesen. 

Die Bebauungsbestimmungen legen die Dichte mit einer Geschoßflächenzahl von αмΣлά fest 
und sehen eine αoffeneά .ŜōŀǳǳƴƎǎǿŜƛǎŜ sowie eine höchstzulässige Gebäudehöhe von α14,5 
Meterά (gleichzeitig höchster Punkt des Daches) vor.  

1.8.2. Änderungsanlass 

Im Hinblick auf eine zweckmäßige bauliche Nutzbarkeit des Grundstückes vor dem 
Hintergrund der Errichtung einer Sonderkrankenanstalt und funktionaler Anforderungen 
hinsichtlich dieser Nutzung sollen die Bebauungsbestimmungen hinsichtlich der 
Bebauungshöhe sowie die Baufluchtlinien entsprechend angepasst werden.   

1.8.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern abgeändert 
werden, als dass die aktuell verordnete hintere Baufluchtlinie um 14 Meter in Richtung des 
Kasernenareals verschoben, gleichzeitig die Bebauungsbestimmungen in diesem Bereich in 
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Bezug auf die höchstzulässige Gebäudehöhe (gleichzeitig höchster Punkt des Daches) von 
α14,5 aŜǘŜǊά auf α7,5 Meterά reduziert werden. Der erforderliche Abstand zu den 
denkmalgeschützten Bestandsgebäuden der Kaserne scheint dabei aufgrund der 
absteigenden Höhenentwicklung weiterhin ausreichend. 

1.8.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.8.4.1: Bestehende denkmalgeschützte Gebäude am Areal der ehemaligen 
Martinek-Kaserne 

 

Abbildung 1.8.4.2: Orthofoto des Bereiches bei der ehemaligen Kaserne 
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Abbildung 1.8.4.3: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.9. αRathausgasse 12ά ό.л9) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Baden: Gst. Nr. 1 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Streichen von Bebauungsbestimmungen 

¶ Abänderung von Schutzzonen 

¶ Kenntlichmachung von Bauwerken unter Denkmalschutz 
 

1.9.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Das betreffende Grundstück befindet sich in der Fußgängerzone der Stadt Baden schräg 
gegenüber des Beethovenhauses. Die Umgebung ist im Erdgeschoß von Geschäften und 
gastronomischen Einrichtungen geprägt. Die oberen Geschoße dienen als Büro- und 
Wohnflächen.  

Im CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎǎǇƭŀƴ ƛǎǘ ŘŜǊ .ŜǊŜƛŎƘ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-Dά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ  

Der derzeit gültige Bebauungsplan sieht für den Bereich des betreffenden Grundstücks die 
Lage innerhalb einer Schutzzone όtκ½пκ.!росύ α½ŜƴǘǊǳƳǎȊƻƴŜ ǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜǊ .ŜǊŜƛŎƘΤ 
Ortsbildzoneάύ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ α6л҈ά .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜΣ αƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴŜά 
Bebauungsweise und eine maximal zulässige Bebauungshöhe von 7 bis 11 Meter vor.  

1.9.2. Änderungsanlass 

Mit Bescheid des Bundesdenkmalamtes vom 3.10.1995 wurde festgestellt, dass die Erhaltung 
des Wohn- und Geschäftshauses an der Adresse Rathausgasse 12 gemäß 
Denkmalschutzgesetz im öffentlichen Interesse gelegen ist. 

Dies soll nunmehr auch im Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden entsprechend 
berücksichtigt werden. 

1.9.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern abgeändert 
werden, als dass das ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜ DŜōŅǳŘŜ ŀƭǎ αDŜōŅǳŘŜ ǳƴǘŜǊ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊά ƪŜƴƴǘƭƛŎƘ 
gemacht wird. Gleichzeitig werden der Geltungsbereich der bestehenden Bebauungs-
bestimmungen und die Schutzzonenkategorisierung entsprechend angepasst. 
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1.9.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.9.4.1: Perspektivische Ansicht des Bereiches in der Beethovengasse 

 

Abbildung 1.9.4.2: Bestehendes Gebäude unter Denkmalschutz Beethovengasse 12 
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Abbildung 1.9.4.3: Orthofoto des Bereiches in der Beethovengasse 

 

Abbildung 1.9.4.4: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.10. αFranz Schwabl-Gasse 4-8 / Biondekgasse 39 und 43ά ό.10) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Baden: Gst. Nr. 143/12 und 145/9 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Abänderung von Bebauungsbestimmungen 
 

1.10.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Der betreffende Bereich befindet sich nordöstlich des Zentrums von Baden nahe der 
Bahntrasse der ÖBB. Die unmittelbare Umgebung ist von mehrgeschoßigen Wohn-
hausanlagen geprägt. Südlich befindet sich ein NÖ Landeskindergarten und im Nordosten ein 
Standort des Roten Kreuzes. Auf dem Grundstück befinden sich zwei mehrgeschoßige 
Wohnhausanlagen sowie ein vorgelagerter PKW-Abstellplatz, der von der Biondekgasse aus 
erschlossen wird. 

Das Grundstück liegt gemäß Flächenwidmungsplan innerhalb der Widmungsart α.ŀǳƭŀƴŘ-
²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά.  

Der derzeit gültige Bebauungsplan sieht für einen westlich gelegenen Teilbereich Richtung 
Franz Schwabl-DŀǎǎŜ ŜƛƴŜ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ ŘŜǊ YŀǘŜƎƻǊƛŜ ²п όαǾƻǊǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜ ½ƻƴŜƴ κ ²ƻƘƴ-
siedlungsgebieteά; αhǊǘǎōƛƭŘȊƻƴŜάύ ǾƻǊ. Im südlichen Grundstücksbereich ist eine KFZ-Fläche 
ausgewiesen. Entlang der Straßenfluchtlinie zur Biondekgasse ist ein vorderer Bauwich von 
drei Meter festgelegt. In einem östlich situierten Teilbereich gelten eine Bebauungsdichte von 
α30%ά, eine αoffeneά Bebauungsweise sowie Bauklasse αI,IIά. Für den restlichen Teil des 
Grundstücks sind eine Geschoßflächenzahl von α1,0ά, eine αoffeneά Bebauungsweise und eine 
höchstzulässige Gebäudehöhe von α14 Meterά festgelegt.  

1.10.2. Änderungsanlass 

Im Hinblick auf eine ausgewogene Bebauungsstruktur und die Kohärenz der dazu 
erforderlichen Regelungen wird eine Vereinheitlichung der Dichtevorgaben angestrebt, indem 
diese von prozentuellen Regelungen auf eine ς für einen gemeinsamen Beurteilungsbereich 
je Grundstück geltende ς Geschoßflächenzahl abgeändert werden, wobei grundsätzliche 
Dichtevorgaben beibehalten werden sollen. 

1.10.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern abgeändert 
werden, als dass für das betreffende Grundstück künftig zur Gänze eine Geschoßflächenzahl 
von α1,0ά festgelegt wird, die sich auf einen gemeinsamen Beurteilungsbereich bezieht. 
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1.10.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.10.4.1: Mehrgeschoßige Wohnbauten Franz Schwabl-Gasse 4-8 

 

Abbildung 1.10.4.2: Kreuzungsbereich in der Nähe der Dammgasse 
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Abbildung 1.10.4.3: Orthofoto des Bereiches in der Biondekgassse 

 

Abbildung 1.10.4.4: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.11. αPötschnergasse 15ά ό.11) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Rauhenstein: Gst. Nr. 162/80 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ !ōŅƴŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŜǊŜƛŎƘŜƴ ǎŜƛǘƭƛŎƘŜǊ ƻŘŜǊ ƘƛƴǘŜǊŜǊ .ŀǳǿƛŎƘŜά 
 

1.11.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Das betreffende Grundstück befindet sich östlich der Pötschnergasse, einem in Nord-Süd-
Richtung verlaufenden Straßenzug im Ortsteil Weikersdorf. Das Grundstück Pötschnergasse 
15 ist derzeit mit zwei voneinander abgerückten Hauptgebäuden bebaut, größere 
Freibereiche finden sich lediglich in unmittelbarer Nähe der Baukörper.  

LƳ CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎǎǇƭŀƴ ƛǎǘ ŘŜǊ .ŜǊŜƛŎƘ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ .ŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎ 
ŀǳŦ αƳŀȄƛƳŀƭ ŘǊŜƛ ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ  

Der derzeit gültige Bebauungsplan sieht für den Bereich des betreffenden Grundstücks die 
.ŜōŀǳǳƴƎǎōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ α25҈ά .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜΣ αoffene oder gekuppelteά 
Bebauungsweise und .ŀǳƪƭŀǎǎŜ αLΣLLά vor. Darüber hinaus ist ein rund 21 Meter tiefer α.ŜǊŜƛŎƘ 
ǎŜƛǘƭƛŎƘŜǊ ƻŘŜǊ ƘƛƴǘŜǊŜǊ .ŀǳǿƛŎƘŜά nahe der hinteren Grundstücksgrenze ausgewiesen. 

1.11.2. Änderungsanlass 

Angesichts der Tatsache, dass sich innerhalb des ausgewiesenen, rund 21 Meter tiefen 
α.ŜǊŜƛŎƘŜǎ ǎŜƛǘƭƛŎƘŜǊ ƻŘŜǊ ƘƛƴǘŜǊŜǊ .ŀǳǿƛŎƘŜά ein konsensmäßig errichtetes Hauptgebäude 
befindet und eine künftige Freihaltung dieser Flächen von Hauptgebäuden nicht zielführend 
erscheint, soll der α.ŜǊŜƛŎƘ ǎŜƛǘƭƛŎƘŜǊ ƻŘŜǊ ƘƛƴǘŜǊŜǊ .ŀǳǿƛŎƘŜά in etwa flächengleich in jenen 
Bereichen zu liegen kommen, die derzeit auch tatsächlich keine Hauptgebäude aufweisen. 

1.11.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern abgeändert 
werden, als dass an der Adresse Pötschnergasse 15 der ausgewiesene α.ŜǊŜƛŎƘ ǎŜƛǘƭƛŎƘŜǊ ƻŘŜǊ 
ƘƛƴǘŜǊŜǊ .ŀǳǿƛŎƘŜά in etwa flächengleich aufgeteilt wird und künftig in zwei getrennten 
Bereichen zu liegen kommen soll. 
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1.11.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.11.4.1: Situation Pötschnergasse 15 Blick Richtung Nordosten 

 

Abbildung 1.11.4.2: Schrägansicht der Situation in der Pötschnergasse 
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Abbildung 1.11.4.3: Orthofoto des Bereiches in der Pötschnergasse 

 

Abbildung 1.11.4.4: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 

 
  








